
Beschlussvorlage 030.07.132/20
öffentlich

Antrag auf Aufstellung von Verkehrszeichen 
gem. § 45 Straßenverkehrsordnung (StVO), hier: 

"Am Kliff"
Organisationseinheit:
Bürgeramt

Datum
16.06.2020

Bearbeitung:
Anja Schwanck

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe 
(Entscheidung) 26.08.2020 Ö

Sachverhalt
Eine Anwohnerin aus dem Wohngebiet „Am Kliff“, beschwerte sich über häufiges 
zu schnell fahren innerhalb des Wohngebietes. Momentan sind die Straßen dort 
mit 30 km/h ausgewiesen. Da es keinen klar definierten Fußgängerweg gibt, ist 
die Änderung in einen verkehrsberuhigten Bereich möglich. Die Beschilderung 
des verkehrsberuhigten Bereiches sollte, um mögliche Verwirrung von 
Vorfahrtsregeln zu vermeiden, erst nach der Einfahrt zum zukünftigen Parkplatz 
Mehrzweckhalle beginnen und entsprechend auch den Parkplatz Mehrzweckhalle 
1 nicht mit einschließen.
 

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe beschließt, dass Amt Nord-Rügen 
zu beauftragen, einen Antrag bei der Unteren Straßenverkehrsbehörde, dem 
Landkreis Vorpommern-Rügen auf Aufstellung der Verkehrszeichen 325.1/325.2 
„Beginn/Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs“ zu stellen.  
 

Finanzielle Auswirkungen
Haushaltsmäßige 
Belastung:

Ja: x  Nein:   

Kosten:                              
                                         
                         

200,00 € 
€

Folgekosten:  €

Sachkonto:  541000/52380000
Stehen die Mittel zur 
Verfügung:                                                        

Ja:  X  Nein:   

 
 
 

Anlage/n
1 Glowe Am KLiff
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